
IDie Geschichte der Evangelıschen ırche der Union, kın andDuc:! Herausgege-
ben ım Auftrag der Evangelıschen ırche der Unzon DO'  S G(rerhard (G(‚o0oeters UN
Joachım 09gge, and IDıe Anfange der Union unter landesherrliıchem Kırchen-
regıment (181 (—1850), Herausgegeben vDO  - Gerhard oeters UN Rudolf Mau,
Evangelische Verlagsanstalt e1pzlig 457 S: Beılage 1 Karte „Evangelische
Kirchen-Verfassung“ VO 1827 aus „Admıinistrativ-statistischer as VO
Preußischen Staate 1828“, euUdTUC. Herausgegeben VO. olfgang Schartfe,
Berlin 1990, Publikationen der Hiıstoriıschen Kommission Berlin,elarten-
werk Zu Preußischen Geschichte, Lieferung Ö: artie Nr 11 Nachdruck), Leinen,
Schutzumschlag.

Die „Geschichte der Evangelıschen Kırche der Union“, deren el.  anA
175-Jahr-Jubıilaum des preußiıschen UnıJıonsauf{irufes VO 1817 vorgele worden ıst,
erhebt WarTl N1ıC eXpress1s verbis den NSpTUC. als kunftiges tandardwer
diesem ema verstanden werden wollen, doch deuten nlage, EntstehungSs-
geschichte un! bısherıige Eınziıgartigkeit darauf hın, daß ihm wohl auf ange 1C
dieser KRang zukommen WITd. Wiıie Herausgeber Joachım ogge 1mM Vorwort betont,
hegt der auf drelı an konzı1ıplerten Gesamtdarstellung n1ıC MNU: iıne mehr als
unfundzwanzigjäahrige, 1ın den Jahren der staatlıchen Trennung dıe TENzen in
Deutschland uberwındende emuhung den Gegenstand zugrunde, sondern S1e
wıiıll versuchen, eın „gerechtes 1ıld der Unıijonskirche“ zeichnen. Die eweıls VO
wel Herausgebern besonders betreuten Eınzelbande S1INd chronologisch den
Zeitabschnittena(Dıie Anfange der Unıon unfier landesherrlichem KI1r-
chenregiment), ka (Die Verselbstandıgung der ırche untier dem koni1glı-
hen ummepliskopat) und 1918 — 1960 (Irennung VOaaun! ırche Kriısen und
Erneuerung kirc.  ıcher Gemeiminschaft) gewldmet. Die Bearbeıtung der Unterab-
SCHN1 1n den jeweıiligen Banden wurde VO  5 der beauftragten Kommıss1ıon
einzelnen Autoren bertragen, daß dıe AA Unterabschnitte der dreı Kapitel
des Bandes [ Vorgeschichte: Die Voraussetzungen einer einheıitlichen vangelli-
schen andeskırche (bıs Die Entstehung der Evangelıschen Landeskirche
untier Friedrich ılhelm 111 Die kKvangelısche Landeskirche auf dem
Weg ZU  I verfassungsmaßiıgen Selbstandıgkeli 1850)] aus verschıedenen
Federn Stammen Da die Geschlossenhe: des anzen erkes darunter leıdet,
WwIrd unumwunden VO Herausgeberseıte eingeraumt 10)

Als hılfreich erwelsen sıch dıe VO. Hartmut Sander erstellten Amitslısten der
ultusminıister, der Generalsuperintendenten un! der Leıiter der preußiıschen
KOonsıstorien 419 -—-423) SOWI1le die Z Personenregister erstellten, bısweıllen
allerdings ehr napp ehaltenen Bıogramme der zwischen 1817 un! 1850 1mM
kirchlichen en besonders hervortretenden Personlichkeiten; die beıgegebene
historische artie SC  1e  ich vermittelt WIT.  1C einen optischen 1INAdTUC
VO  ® der raumlichen Erstreckung wWwI1ie der admınıstratıven G’Gliederung der EVange-
iıschen preußischen Landeskirche Die Viıelschichtigkeıit des andbuch: brıngt
fur die Rezension mıiıt sıch, daß ıne Wurdigung elınes jeden einzelnen eitrags den
Rahmen wurde. Andererseits verbietet siıch ber uch dıe schliıchte
Anwendung des Priınzıps „Dars DTO toto  . Das ugenmer. So1l hier deshalb
beschraäankt eın auf drel (nıcht nur) aus westfalıscher 1C zentrale Themen den
Unlonsaufruf VO D eptember 1817, dıe Entstehung der Rheinisch-  estfalıi-
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schen Kirchenordnung VO 1835 un! die Einrichtung des Kvangelıschen Oberkir-
chenrats 1mM Jahr 1850

TOLZ Benutzung einıger einschlagıger Archivalıen Sind dıe Hintergruünde
fuüur das Zustandekommen des Unionsaufrufes UTrC aus applers Darstellung
kaum uüber das bisher schon ekannte Maß erhellt worden. Wappler erlautert War
In N! Anlehnung seiıne Spezlaluntersuchung appler, aus Der theolo-
gische Ort der preußischen Unionsurkunde VO 1817 Berliıin 1978 'ThHhA 39]
Tel das atsachlıche der doch NUTr: unterstellte”?| theologıische Selbstverstandnıiıs
des Unıionsaufrufes Z114), doch TI anınter diıe Darstellung der MsStiLande
se1ines Zustandekommens 94 — 102) un! TST reCc die selıner unmıiıttelbaren
Wırkung vollıg zuruck Was das eiztere anbetrifft, WITd dıe uUuC
spater erfreulıiıcherwelise Wenn uch unvermutetier Stelle ıIn ezug aufdıe fuüur
dıe Praxıs emınent wichtige Trage des Abendmahlsrıtus 1mM Kapıtel „Agende,
Agendenstreıt un! Provinzilalagenden“ UrCcC eusers Darstellung ın dem fast
iıdentisch mıiıt applers Kapıtel bezeichneten Unterabschnitt „Unionsaufruf un!
Reformatıionsfieler 18 17 6 139 142) geschlossen.] Es bleıbt 1Dunkeln, inwlieweilt
die Konkurrenzsituation Nassau (Beschluß der Synode dstein ugus

der Ausloser fuüur die Entscheidung des preußischen On1ıgs WAarT, den
Unionsaufruf ausgehen lassen der ob der unmittelbare nla dazu N1ıC.
vielmehr ın der Informatıon uüber dıe ın der Grafschaft Mark geplante, UrcCel
markısche Synoden gemeınsam egangene Vorfeier des eformatıons)ubılaums

sehen 1st, die Friedrich Wılhelm 11L eptember 1817 be1ı der Durchreise
uUrc die Grafschaft Mark 1ın agen erhielt; deren detaillıertes, gedrucktes
Programm wurde ıhm uch ubergeben (s Die evangelisch-lutherische ırche der
Grafschaft Mark Verfassung, Rechtsprechung un! Te Kırchenrechtliche
Quellen VO TU 18138 bearbeiıtet un kommentiert VO  - alter Gobell
Lengerich 19833 JVWKG.B 1198: vgl Zu  — Nıeden, Heılinrich DIie
ırche agen Kın Beıtrag AA Kırchengeschichte der Gra{fschaft Markschen Kirchenordnung von 1835 und die Einrichtung des Evangelischen Oberkir-  chenrats im Jahr 1850.  1. Trotz Benutzung einiger einschlägiger Archivalien sind die Hintergründe  für das Zustandekommen des Unionsaufrufes durch Klaus Wapplers Darstellung  kaum über das bisher schon bekannte Maß erhellt worden. Wappler erläutert zwar  in enger Anlehnung an seine Spezialuntersuchung (Wappler, Klaus: Der theolo-  gische Ort der preußischen Unionsurkunde vom 27. 9. 1817. Berlin 1978. [=ThA 35]  breit das [tatsächliche oder doch nur unterstellte?] theologische Selbstverständnis  des Unionsaufrufes (S. 102—-114), doch tritt dahinter die Darstellung der Umstände  seines Zustandekommens (S. 94-102) und erst recht die seiner unmittelbaren  Wirkung völlig zurück (S. 114f.). [Was das letztere anbetrifft, so wird die Lücke  später erfreulicherweise — wenn auch an unvermuteter Stelle — in bezug auf die für  die Praxis eminent wichtige Frage des Abendmahlsritus im Kapitel „Agende,  Agendenstreit und Provinzialagenden“ durch Neusers Darstellung in dem fast  identisch mit Wapplers Kapitel bezeichneten Unterabschnitt „Unionsaufruf und  Reformationsfeier 1817“ (S. 139—-142) geschlossen.] Es bleibt im Dunkeln, inwieweit  die Konkurrenzsituation zu Nassau (Beschluß der Synode zu Idstein am 6. August  1817) der Auslöser für die Entscheidung des preußischen Königs war, den  Unionsaufruf ausgehen zu lassen —- oder ob der unmittelbare Anlaß dazu nicht  vielmehr in der Information über die in der Grafschaft Mark geplante, durch beide  märkische Synoden gemeinsam begangene Vorfeier des Reformationsjubiläums  zu sehen ist, die Friedrich Wilhelm III. am 13. September 1817 bei der Durchreise  durch die Grafschaft Mark in Hagen erhielt; deren detailliertes, gedrucktes  Programm wurde ihm auch übergeben (s. Die evangelisch-lutherische Kirche der  Grafschaft Mark. Verfassung, Rechtsprechung und Lehre. Kirchenrechtliche  Quellen von 1710-1818 bearbeitet und kommentiert von Walter Göbell. III. Bd. ...  Lengerich 1983. [=JVWKG.B 5] S. 1118; vgl. zur Nieden, Heinrich W[...]: Die  Kirche zu Hagen. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte der Grafschaft Mark. ...  JVEKGW 6 (1904) S. 140). Doch dieser längst bekannte Vorgang bleibt bei Wappler  ebenso unerwähnt wie die Bemerkung Friedrich Wilhelms III. über die Nassaui-  sche Union bei seinem Aufenthalt in Hamm (s. Allgemeine Chronik der dritten  Jubel-Feier der deutschen evangelischen Kirche. ... Hrsg. v. Christian Schreiber,  v. Valentin Carl Veillodter, und Wilhelm Hennings. 1. Bd. ... Erfurt, Gotha 1819.  S. 47). Und in welchem Verhältnis steht all dies zu der Angabe Eylerts, er habe den  Auftrag zur Anfertigung des Unionsaufrufes von Friedrich Wilhelm III. schon von  Karlsbad aus erhalten [so Eylert an Albrecht. Potsdam, 22. Sept. 1817. GStArch  Berlin 2.2.1 — 22722 Bl. 44]? Dort hielt sich der König aber nur bis zum 2. August auf  (s. GStArch Berlin 2.2.1 — 32523 Bl. 1). Noch vor der Idsteiner Synode hat er in der  Unionssache Initiative gezeigt; Wapplers Darstellung (S. 100f.), Friedrich Wilhelm  III. sei durch das Promemoria Sacks und Hansteins vom 31. Mai 1817 „so unsicher  geworden, daß er den Unionsplan erst einmal beiseite schob“, trifft also ebenso-  wenig zu wie die Behauptung, er habe in dieser Sache sieben Monate [Februar —  September] geschwiegen. Hier bleiben nach wie vor viele Fragen zu klären.  2. Neusers Darstellung der Entstehung der Rheinisch-Westfälischen Kirchen-  ordnung (S. 241-256) kann dagegen für sich in Anspruch nehmen, fast eine kleine  Geschichte der Kirchenverfassungsdiskussion in den preußischen Westprovinzen  in den Jahren zwischen 1815 und 1835 zu sein. Deutlich werden die leitenden  530JVEKGW (1904) 140) Doch dieser langst ekannte Vorgang bleıibt be1l Wappler
ebenso unerwaäahnt w1ıe die emerkung Friedrich eims I: uüuber dıe assauıl-
sche Unıon bel seinem Aufenthalt 1ın Hamm (s Allgemeine Chronık der drıtten
ubel-FKFeler der eutschen evangelıschen Kırcheschen Kirchenordnung von 1835 und die Einrichtung des Evangelischen Oberkir-  chenrats im Jahr 1850.  1. Trotz Benutzung einiger einschlägiger Archivalien sind die Hintergründe  für das Zustandekommen des Unionsaufrufes durch Klaus Wapplers Darstellung  kaum über das bisher schon bekannte Maß erhellt worden. Wappler erläutert zwar  in enger Anlehnung an seine Spezialuntersuchung (Wappler, Klaus: Der theolo-  gische Ort der preußischen Unionsurkunde vom 27. 9. 1817. Berlin 1978. [=ThA 35]  breit das [tatsächliche oder doch nur unterstellte?] theologische Selbstverständnis  des Unionsaufrufes (S. 102—-114), doch tritt dahinter die Darstellung der Umstände  seines Zustandekommens (S. 94-102) und erst recht die seiner unmittelbaren  Wirkung völlig zurück (S. 114f.). [Was das letztere anbetrifft, so wird die Lücke  später erfreulicherweise — wenn auch an unvermuteter Stelle — in bezug auf die für  die Praxis eminent wichtige Frage des Abendmahlsritus im Kapitel „Agende,  Agendenstreit und Provinzialagenden“ durch Neusers Darstellung in dem fast  identisch mit Wapplers Kapitel bezeichneten Unterabschnitt „Unionsaufruf und  Reformationsfeier 1817“ (S. 139—-142) geschlossen.] Es bleibt im Dunkeln, inwieweit  die Konkurrenzsituation zu Nassau (Beschluß der Synode zu Idstein am 6. August  1817) der Auslöser für die Entscheidung des preußischen Königs war, den  Unionsaufruf ausgehen zu lassen —- oder ob der unmittelbare Anlaß dazu nicht  vielmehr in der Information über die in der Grafschaft Mark geplante, durch beide  märkische Synoden gemeinsam begangene Vorfeier des Reformationsjubiläums  zu sehen ist, die Friedrich Wilhelm III. am 13. September 1817 bei der Durchreise  durch die Grafschaft Mark in Hagen erhielt; deren detailliertes, gedrucktes  Programm wurde ihm auch übergeben (s. Die evangelisch-lutherische Kirche der  Grafschaft Mark. Verfassung, Rechtsprechung und Lehre. Kirchenrechtliche  Quellen von 1710-1818 bearbeitet und kommentiert von Walter Göbell. III. Bd. ...  Lengerich 1983. [=JVWKG.B 5] S. 1118; vgl. zur Nieden, Heinrich W[...]: Die  Kirche zu Hagen. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte der Grafschaft Mark. ...  JVEKGW 6 (1904) S. 140). Doch dieser längst bekannte Vorgang bleibt bei Wappler  ebenso unerwähnt wie die Bemerkung Friedrich Wilhelms III. über die Nassaui-  sche Union bei seinem Aufenthalt in Hamm (s. Allgemeine Chronik der dritten  Jubel-Feier der deutschen evangelischen Kirche. ... Hrsg. v. Christian Schreiber,  v. Valentin Carl Veillodter, und Wilhelm Hennings. 1. Bd. ... Erfurt, Gotha 1819.  S. 47). Und in welchem Verhältnis steht all dies zu der Angabe Eylerts, er habe den  Auftrag zur Anfertigung des Unionsaufrufes von Friedrich Wilhelm III. schon von  Karlsbad aus erhalten [so Eylert an Albrecht. Potsdam, 22. Sept. 1817. GStArch  Berlin 2.2.1 — 22722 Bl. 44]? Dort hielt sich der König aber nur bis zum 2. August auf  (s. GStArch Berlin 2.2.1 — 32523 Bl. 1). Noch vor der Idsteiner Synode hat er in der  Unionssache Initiative gezeigt; Wapplers Darstellung (S. 100f.), Friedrich Wilhelm  III. sei durch das Promemoria Sacks und Hansteins vom 31. Mai 1817 „so unsicher  geworden, daß er den Unionsplan erst einmal beiseite schob“, trifft also ebenso-  wenig zu wie die Behauptung, er habe in dieser Sache sieben Monate [Februar —  September] geschwiegen. Hier bleiben nach wie vor viele Fragen zu klären.  2. Neusers Darstellung der Entstehung der Rheinisch-Westfälischen Kirchen-  ordnung (S. 241-256) kann dagegen für sich in Anspruch nehmen, fast eine kleine  Geschichte der Kirchenverfassungsdiskussion in den preußischen Westprovinzen  in den Jahren zwischen 1815 und 1835 zu sein. Deutlich werden die leitenden  530Hrsg Christian chreıber,

alentiın arl Veıllodter, un! Wılhelm Hennings.schen Kirchenordnung von 1835 und die Einrichtung des Evangelischen Oberkir-  chenrats im Jahr 1850.  1. Trotz Benutzung einiger einschlägiger Archivalien sind die Hintergründe  für das Zustandekommen des Unionsaufrufes durch Klaus Wapplers Darstellung  kaum über das bisher schon bekannte Maß erhellt worden. Wappler erläutert zwar  in enger Anlehnung an seine Spezialuntersuchung (Wappler, Klaus: Der theolo-  gische Ort der preußischen Unionsurkunde vom 27. 9. 1817. Berlin 1978. [=ThA 35]  breit das [tatsächliche oder doch nur unterstellte?] theologische Selbstverständnis  des Unionsaufrufes (S. 102—-114), doch tritt dahinter die Darstellung der Umstände  seines Zustandekommens (S. 94-102) und erst recht die seiner unmittelbaren  Wirkung völlig zurück (S. 114f.). [Was das letztere anbetrifft, so wird die Lücke  später erfreulicherweise — wenn auch an unvermuteter Stelle — in bezug auf die für  die Praxis eminent wichtige Frage des Abendmahlsritus im Kapitel „Agende,  Agendenstreit und Provinzialagenden“ durch Neusers Darstellung in dem fast  identisch mit Wapplers Kapitel bezeichneten Unterabschnitt „Unionsaufruf und  Reformationsfeier 1817“ (S. 139—-142) geschlossen.] Es bleibt im Dunkeln, inwieweit  die Konkurrenzsituation zu Nassau (Beschluß der Synode zu Idstein am 6. August  1817) der Auslöser für die Entscheidung des preußischen Königs war, den  Unionsaufruf ausgehen zu lassen —- oder ob der unmittelbare Anlaß dazu nicht  vielmehr in der Information über die in der Grafschaft Mark geplante, durch beide  märkische Synoden gemeinsam begangene Vorfeier des Reformationsjubiläums  zu sehen ist, die Friedrich Wilhelm III. am 13. September 1817 bei der Durchreise  durch die Grafschaft Mark in Hagen erhielt; deren detailliertes, gedrucktes  Programm wurde ihm auch übergeben (s. Die evangelisch-lutherische Kirche der  Grafschaft Mark. Verfassung, Rechtsprechung und Lehre. Kirchenrechtliche  Quellen von 1710-1818 bearbeitet und kommentiert von Walter Göbell. III. Bd. ...  Lengerich 1983. [=JVWKG.B 5] S. 1118; vgl. zur Nieden, Heinrich W[...]: Die  Kirche zu Hagen. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte der Grafschaft Mark. ...  JVEKGW 6 (1904) S. 140). Doch dieser längst bekannte Vorgang bleibt bei Wappler  ebenso unerwähnt wie die Bemerkung Friedrich Wilhelms III. über die Nassaui-  sche Union bei seinem Aufenthalt in Hamm (s. Allgemeine Chronik der dritten  Jubel-Feier der deutschen evangelischen Kirche. ... Hrsg. v. Christian Schreiber,  v. Valentin Carl Veillodter, und Wilhelm Hennings. 1. Bd. ... Erfurt, Gotha 1819.  S. 47). Und in welchem Verhältnis steht all dies zu der Angabe Eylerts, er habe den  Auftrag zur Anfertigung des Unionsaufrufes von Friedrich Wilhelm III. schon von  Karlsbad aus erhalten [so Eylert an Albrecht. Potsdam, 22. Sept. 1817. GStArch  Berlin 2.2.1 — 22722 Bl. 44]? Dort hielt sich der König aber nur bis zum 2. August auf  (s. GStArch Berlin 2.2.1 — 32523 Bl. 1). Noch vor der Idsteiner Synode hat er in der  Unionssache Initiative gezeigt; Wapplers Darstellung (S. 100f.), Friedrich Wilhelm  III. sei durch das Promemoria Sacks und Hansteins vom 31. Mai 1817 „so unsicher  geworden, daß er den Unionsplan erst einmal beiseite schob“, trifft also ebenso-  wenig zu wie die Behauptung, er habe in dieser Sache sieben Monate [Februar —  September] geschwiegen. Hier bleiben nach wie vor viele Fragen zu klären.  2. Neusers Darstellung der Entstehung der Rheinisch-Westfälischen Kirchen-  ordnung (S. 241-256) kann dagegen für sich in Anspruch nehmen, fast eine kleine  Geschichte der Kirchenverfassungsdiskussion in den preußischen Westprovinzen  in den Jahren zwischen 1815 und 1835 zu sein. Deutlich werden die leitenden  530Erfurt, 1819
47) Und 1n welchem Verhaltnıs Ste all dies der Angabe Eylerts, habe den

Auftrag ZU. Anfertigung des Unıionsaufrufes VO Friedrich Wılhelm 11L schon VO

arlsba: AU:  N erhalten ISO Eylert TeC Potsdam, Sept 1817 GStArch
Berlin7 1331 441° ort 1e siıch der on1ıg ber 1U bısU ugus auf
(s GStAÄArch Berlın RC Bl och VO der Idsteiner Synode hat ın der
Unionssache Inıtlatıiıve gezeılgt; applers Darstellung 100 f 9 Friedrich Wılhelm
111 sel Urc das PromemorT1a aCcC un!: Hansteıins VO 1 Maı 1817 9 unsiıcher
geworden, da ß den Unionsplan TSLT einmal beiseıite schob“, 1: Iso ebenso-
wenig wWw1e die Behauptung, habe ın dieser acC sıieben onate |Februar
eptember] geschwiegen Hıer bleiben nach WwW1e VOT viele Fragen klaren

eusers Darstellung der Entstehung der Rheinisch-Westfalıschen Kirchen-
ordnung 241 —256) kann dagegen fur ıch ın NSprucC nehmen, fast ine kleine
Geschichte der Kirchenverfassungsdiskussion 1ın den preußischen Westproviınzen
In den Jahren zwıschen 1815 und 1835 eın eutlic werden d1e leitenden
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otıve der Beteıilıgten 1m Rheıinland, 1ın Westfalen un 1n Berlın herausgearbeiıitet,
uübersichtlich wIird das azı beschrieben VO: den vlier Forderungen, dıe 1817 ın den
Westprovınzen formulijert wurden, konnten drelı durchgesetzt werden: keine
Synoden hne Alteste, Wahl der Vorsteher der Synoden 1U auf eıt UTrCcC. dıe
ynodalen selbst, frele Predigerwahlen 1ın den Gemeinden. Hingenommen werden
MU. ber 1iıne deutliıche Eınflußnahme HTE die nach den Befreiungskriegen 1ın
den preußischen Westproviınzen Nne  e eingerichteten Konsistorien, die fortan
dauerhaft 1n Konkurrenz den Synoden tanden eusers Kapıtel gıbt 1ne
geschlossene, die Hauptliniıen der Entwicklung lar werden lassende Darstellung,
wI1e INa  - S1e sıch fur eın andDuc. wunscht.

„Die oktroylerte Verfassung un! die Errichtung des Evangelischen ber-
kiırchenrats €} stellt Hartmut Sander 1mMm etzten Kapıtel des vorlıegenden
Bandes dar Die ewegten, ihrer Tendenz nach N1ıC selten gegenlaufigen
organge der TEe 1848 — 1850 werden streng chronologıisch beschriıeben, wodurch

moglıch WIrd, dıe TaAamaftl. der kreignisse uch aus dem hıstorıschen Abstand
heraus nachzuspuren. Zu verdanken ist das nNn1ıC. zuletzt der hier ZUILI nwendung
gekommenen Arbeitstechnık der Darstellung Siınd konsequent die Q@Quellen auc.
bisher unveroffentlichtes aterıa. aus Akten) zugrundegelegt worden un! der
eleg 1st, w1ıe die nmerkungen ausweilsen, uch fur das Detaıl nachvollziehbar
gefuüuhrt Der 1 Klappentext des Schutzumschlages erhobene nspruch, „dıe
Geschichte der großten Unionskirche Europas wıssenschaftlich undılier‘ un VO

gesicherter Quellenbasıs aus  06 beschreıben, WwIrd 1n diesem Abschnıuiıtt erfullt
Der 1C auf die genannten Themen laßt eutlic. werden, WI1e€e unterschle  1

her Art dıie einzelnen eitrage des andbuchs SINd. Darın splegeln sıch gewl.
uch einem guten e1l die eute fast schon wıeder ın Vergessenheıt geratenden
Schwierigkeiten einer die innerdeutschen Grenze ubergreifenden kırchenhistor1-
schen Forschung wleder, VO  - denen ga die Prasentatıon elınes zentralen
okuments Ww1e A1e des Unilonsau{fru{fes eiIiroNen worden ist

SO vernel. das Inhaltsverzeichniıs dem Leser, daß ıhm (auf ö9 der
Ortilau der „Unionsurkunde“ In einem handschriftlichen Entwurf un! eıner
Iranskrıption dargeboten werden soll 88 —90 findet ıch denn uch eın
Faksımile-Abdruc des handschriftliche NLIWUTIS des Unıionsaufrufs au:  N der
er des Hofpredigers Eylert. Dem Nn1ıC. NUrTr auflockernden optischen
ındruck, sondern ext Interesslerten dann ber bald auf, daß einige
Zusatze und Streichungen offensıichtlic. VO  - anderer Hand stammen; cdıe
Informatıon, da diese wohl VO. Kabinettsra TeC. angebracht wurden (SO
Wappler, Unıionsurkunde 121) hler. Vergleicht INa  - den YFaksımıile-
Abdruck dann mıt der Vorlage 1M GStArch jetz Berlın, iruher Abt Merseburg
D Nr stellt sich heraus, da ß das OoOkumen uberhaupt nNn1IC. vollstandıg
abgedruckt ist ben auf dıie ursprunglıch VO Kylert vorgesehene,
dann ber gestrıchene Überschrift „A dıe Protestantısche ırche ım Preußıschen
Staate Sıe wurde (was bezeichnend 15 VO  ; TeC erseizt 1T „An die
Consıistorien, Synoden un! Superintendenturen“ (s 90); N1ıCcC die an iırche
In en ihren (G((emelnmnmden der ledern sollte 1so der ursprunglichen
Intention Kylerts TesSsa des Aufrufs se1n, sondern nach des Oon1ıgs Wiıllen
wurden U die dıe iırche leitenden un! verwaltenden Instiıtutionen-
en Und noch eın weıterer Zusatz aus Albrechts er WIrd 1 Faksımile-
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Abdruck auf dem Leser vorenthalten War kann noch 1ın der ersten e1le
das Anmerkungszeichen 37 erkennen, doch WwITrd ıhm der oberen Blattrand
befin!  IC zugehorıige ext vorenthalten, der immerhın Kıngang ın cdiıe SC  1e.  ıch
veroffentlichte Fassung des Unionsaufrufes gefunden hat da ß die Gemeılnen 1ın
acht christlichem Sinn dem gern folgen werden und*® Fkınen Hınwels, dıe
Vorlage 1M Faksımıile N1C. vollstandıg wlıedergegeben worden ıst, SUC. INa

vergeblich Ebenso ıne Erlauterung dem auf 91 erfolgenden Abdruck
des „Wortlaut[s der Unionsurkunde VO. 18314774 Um die 1m Inhaltsverzeichnıis

angeküundigte „Transkrıption“ nNnaCcC. dem ortigen Zusammenhang N1C.
anders verstehen als als Transkrıiption des handschriftlichen NtWUTIS Eylerts]
handelt sich jedenfalls nNn1IC. wıe eın gleic. sehr chnell unter Bewels stellt
Sta’  essen erfahrt der Leser S50 daß der wiedergegebene OTrtlau des
Unionsaufrufs zıtiert sSe1 nach einem Abdruck 1n der schon erwahnten Tbeıt
applers. Dieser verwelst wıederum als Vorlage auf eıiınen „Origıinal-
Truck“ des Unionsaufrufs, der ıch 1n eıner Akte des Archıvs der Evangelıschen
ırche der Kirchenprovinz Sachsen 1ın Magdeburg] eiinde Vor Ort laßt iıch
dann mıiıt einiıger rnuchterung feststellen, daß sıch be1 dem „Originaldruck"
die 1n vielen Archıven 1Z uch 1M EZArch Berlin 7/3444 1331 13] vorfindlıche, 1ın
großer Stuckzahl als Anlage ZU. chreiben des Innenministeriums die
Konsistorien VO. Oktober 1817 versandte Druckfassung des Unionsaufrufs
handelt In dem 17 Ne  s erschıenenen andbuc. dargebotenen Abdruck des
TUCKS applers SINd WarTr 1U erfreulicherweılise wel (unbedeutende) OTtNO-
graphische Unrichtigkeıten, die sıch bel Wappler eingeschlichen hatten, korriglert,
nach wI1e VOILI ber ıne Begrundung afur, auf dıe Wiedergabe der ın
der Vorlage enthaltenen perrungen einzelner orter verzichtet wurde. Die
Wiedergabe dieses zentralen okuments der preußiıschen Unıon kann Iso nNn1ıC.
befriedigen. Angesichts der der eutfe ın der Sekundarlı:teratur ex1ıstierenden
TUuCke des Unionsaufrufs ware wunschenswerter gewesen, Wenn 1
„Handbuch“ dieser Stelle tatsac  1C ıne Transkrıption argeboten worden
ware un! ‚Wäal 1ıne Transkrıiption der VO Friedrich ılhelm 111 selbst
unterzeichneten Ausfertigung des Unionsaufrufes. Diıiese ist (1im egensatz
vielen anderen Schriftstucken au: den fraglıchen Wochen) doch erhalten! Der
Rezensent konnte S1e jedenfalls 1 GStAÄArch Berlın 1n einer nlage Rep 111
Sekt Abt XIV NT (acc. 1935 B 2£:) auffinden.

ulberdem eın nNn1ıC. unerhebliches chwanken ın der Bezeichnung fur das
Okumen: VO. O eptember 1817 auf. Wahrend Wappler bevorzugt als
„Unionsurkunde“ bezeıchnet, verwenden die ubrıgen Autoren oe(ters, Neuser,
Nixdorf) aIiur konsequent den BegrT11f „Unıionsaufruf“. Sind el| Begriffe
WIT.  1C austauschbar? Formal gesehen hat Friedrich Wıilhelm 111 iıne Kabiıinetts-
OTrder ergehen lassen, der als Anlage die „Aufforderung Z Vereinigung der
beyden evangelıschen ırchen“ (SO Friedrich Wılhelm H+ chuckmann
Potsdam, Da Sep 1817 GStArch Berlın KRep 111 Sekt Abt XIV Nr
Bl 200) eigefü Wa  — Darın spricht der onıg dıe Überzeugung aus, daß einer
Vereinigung der lutherischen und der reformıerten ırche keın 1ın der atur der
ac lıegendes Hindernis mehr entgegenstehe un:! den unsch, daß dıe beıden
Kırchen diese Überzeugung miıt dem Oon1g teılen mochten Mıt em Nachdruck
WwITd ber betont, da ß der onıg 1n cdieser Angelegenheıt nıchts verfugen der
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bestimmen WO.  e; vielmehr bleıbe den Konsistorien, den Geistlichen und ihren
Synoden uberlassen, dıe außere übereinstimmende Form der Vereinigung festzu-
egen echtserhebliche atsachen, wı1ıe S1e ublıcherwelise uUrc die Ausfertigung
eiıner Urkunde bewlesen werden, wurden UrcC die „Aufforderung“ Friedrich
eims 111 Iso nNn1ıCcC geschaffen wurden lediglich andere (Konsistorien,
Synoden, Geistliıche aufgefordert, solche bewirken. Die Bezeichnung ‚Urkun-
de* fur die Außerung Friedricheims 11l gehter fehl un! sollte darum uch
N1ıC weıter Verwendung finden; S1e verleıtet dazu, den Freiwilligkeitscharakter
der gewunschten Vereinigung verkennen un! dem Unionsaufruf ine formal-
rechtliche Bedeutung ‚UZUMeEeESSECN), dıe weder selbst 1n NSpruc. nımmt noch
iıhm gebuhrt

Der vorliegende and der Geschichte der Evangelischen ırche der Union ist
1Iso uch ein Zeugn1s einer EKpoche der kirchengeschichtlichen WYorschung, die
jJetz iıhr nde gefunden hat. Fur die noch ausstehenden beiıden Folgebände STe
offen, daß w1e Joachım ogge 1m Vorwort beschreıibt dıe jetz 1815  C eroffneten
Möglichkeiten der Forschung genutzt werden.

TOLZ mancher Wunsche, die ffen bleıben, ıst das an  uCcC dıe Anschaffung
gen des bısher N1ıC moglıchen Überblicks uber diese Epoche der Geschichte
der Evangelıschen Landeskirche iın Preußen allemal wert Seın gunstiger Preıis
laßt BEIXN uber andere kleine elillzıte wıe dıe U weniıg ansprechende Gestalt des
Schutzumschlages und den zumındest beiım vorliegenden Rezensionsexemplar
nN1C- ganz exakten Schnitt eiınes Bogens 831-—-188) hinwegsehen.

Jurgen Kampmann

artın Brecht (Hrsg.), Der Pıetiısmus VDO' bıs ZUWU ahrhundert (Geschichte
des Pıetismus, and 1} Vandenhoek uprec. 1993, 584 5., 49 Abb., Leinen.

Vor uber hundert Jahren egte der eologe TeC Rıtschl ın den 1880er
Jahren erstmalıg ıne wissenschaftlıchen nspruchen genugende Gesamtdarstel-
lung der ‚.Geschichte des Pıetismus' 1ın drel Banden VOIL, dıe TSL jetz mıiıt eiıner auf
vler ammelbanden angelegten Kırchen- un TrOömmigkeıitsgeschichte ıne ach-
olge findet Mıt dem seıiner Darstellung zugrundegelegten Pietismus-Begr1ff
fuhrte Rıtschl ıne Erweıterung der mfangsbestimmung des Begrififs eın, welche
1MmM Unterschied dem damals gangıgen, NU. auf kirchenkritische Kreise ın den
lutherischen Kırchen des eutschen Reiches zugeschnittenen Begriffsverstandnıs
uch die entsprechende reformierte Varıante In den Niederlanden und
Niederrheıin 1m 17. Jahrhundert SOoOwl1e Separatısten, nhanger Bohmes un!
Zinzendortifs einbezog. Von gewlssen Einschrankungen bezuüglich des sogenannten
mystischen Spiritualısmus abgesehen (Jakob Böhme/Johann Arndt), 1en dieser
erweıterte Pietismus-Begriff bıs eute der theologiehistorischen Forschung ZUTr

UOrlentlerung, WI1e die entsprechenden Kapıtel 1n dem zweıten un drıtten and des
andbuchs der ogmen- un: Theologiegeschichte‘ un! die Abschnuiıtte des jJetz
vorlıegenden ersten Bandes der esamtdarstellung des Pıetismus erkennen
lassen. Gleichwohl hat FTAr bDer die 1 Anschluß Rıtschl einsetzende w1ıssen-
schaftlıche Erforschung des Pıetismus Nn1ıC NUrTr eterogene Tommiıgkeıtspraxen,
Heilslehren, Glaubensinhalte un! verschiedene außer- un! innerkirchliche rel1-
g10se Sondergruppen erschlossen, sondern uch einander wldersprechenden
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